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M A R K T   T E I S E N D O R F 
 

Bebauungsplan „Neukirchen Schneck“ 
 
 

3. Änderung  
 
Der Markt Teisendorf erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 und § 13  des Bau-
gesetzbuches -BauGB-,   
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern –GO-,  
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke –BauNVO- und  
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung –BayBO- folgende Bebauungsplanänderung als 
 

SATZUNG: 
§ 1 

Der vom Marktgemeinderat am 17.04.2013 als Satzung beschlossene Bebauungsplan 
„Neukirchen Schneck“, in der Fassung der 2. Änderung vom 11.05.2014 wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Im Satzungstext unter C Pkt. 1. Art der baulichen Nutzung wird der im Rahmen 

der 1. Änderung ergänzte und im Rahmen der 2. Änderung neu gefasste Satz - 
„Auf Parzelle 1 ist im Untergeschoss bzw. Keller eine Wohnnutzung nur für maxi-

mal 1 Wohnung  zulässig, sofern diese den Anforderungen der BayBO entspricht.“- 
ersatzlos gestrichen. 

2. Unter C Pkt. 5.  Zahl der Wohneinheiten werden  für das Gebäude auf Parzelle 1 
maximal 16 Wohneinheiten festgesetzt. 

 
§ 2 

Die Änderungssatzung tritt mit der Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in 
Kraft. 
 
Teisendorf, …………………. 
Markt Teisendorf 
 
……………….. 
Thomas Gasser 
Erster Bürgermeister 
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